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Gesetz über eGovernment und Informatik (eGovG); Teilrevision 
 
Tabelle für Vernehmlassungsantworten (Antwortformular) 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (bGS Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 142.3  
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht 
Vernehmlassungsentwurf Regierungsrat, 
12. Dezember 2023 

Vernehmlassungsantworten 

 I.  

 Der Erlass «Gesetz über eGovernment und Informa-
tik (eGovG; bGS 142.3) vom 4. Juni 2012 (Stand 
14. Juni 2019)» wird wie folgt geändert: 

 

Art.  5 
Grundbedarf 

 . 
 

1 Der Kanton und die Gemeinden decken ihren 
Grundbedarf an Informatik- und Kommunikationsmit-
teln beim gemeinsamen Informatikbetrieb. 

  

2 Zum Grundbedarf gehören insbesondere die techni-
sche Basisinfrastruktur und weit verbreitete Standar-
danwendungen. Das Nähere bestimmt die gemein-
same eGovernment- und Informatikstrategie. 

  

3 Ausgaben für den Grundbedarf gelten als gebun-
den. 

  

4 …   
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Geltendes Recht 
Vernehmlassungsentwurf Regierungsrat, 
12. Dezember 2023 

Vernehmlassungsantworten 

 5 Der Regierungsrat kann die Bezugsverpflichtung für 
selbständige Anstalten ganz oder teilweise aufheben, 
soweit dies für die Zusammenarbeit mit nicht dem 
Gesetz unterstellten Organisationen erforderlich ist. 

Die SP AR findet die vorgeschlagene Änderung sinn-
voll und nachvollziehbar. 
Wir erachten es als wichtig, dass Körperschaften im 
Falle einer angebrachten interkantonalen Zusam-
menarbeit schnell reagieren können, um so ihren 
Auftrag weiterhin kostengünstig zu erfüllen. Dazu 
braucht es unter Umständen die Möglichkeit, sich 
vom Bezug des Informatikgrundbedarfs befreien zu 
können. 
 

 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  

 Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referen-
dum. 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 

 

 
 
 
Im März 2024 
Co-Präsidium SP AR 
Silvan Graf und Martina Jucker 


